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B-2008-676-3-Sg. 31-Ho 

Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO);
 
Bauantrag der Firma Wilhelm Forster, Gottlieb­

Daimler-Straße 1,95666 Mitterteich;
 
" Umnutzung der ehemaligen Porzellanfabrik Mitter­

teich Werk A (verbleibende Bestandsgebäude nach
 
Teilabbruch)
 
-EG: Umnutzung der ehemaligen Porzellanfabrika
 
tionsbereiche in einen metallverarbeitenden Betrieb:
 
Teilnutzung als Lagertläche für Porzellanverkauf u.a.
 
- 2.0G: Verwaltung des metallverarbeitenden Betrie­

bes	 mit Erweiterungsmöglichkeit - 3.0G: Teilnut­
zung: Magazin Museum 340mZ"
 
auf den Grundstücken FI.-Nrn. 675, 680/3, 679/2 und
 
~?4 der Gemarkung i\1itterteich; 
Offentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 BayBO . 

Das Landratsamt Tirschenreuth hat in oben be­
zeichneter Angelegenheit am 18.02.2009 unter dem 
Aktenzeichen B-2008-676-3-Sg. 31-Ho folgenden 
Bescheid erlassen: 

I.	 Das im Betreff bezeichnete Bauvorhaben wird 
nach Maßgabe der Bauvorlagen vom 
29.10.2008 gemäß den mit Genehmigungs­
vermerk versehenen Bauvorlagen genehmigt. 
Die in den Bauvorlagen ggf. durch Prüfungs­
vermerk (Rotstift) eingetragenen Erinnerun­
gen, Maße und Änderungen sind unbedingt zu 
beachten. Bei mit blauer Farbe enthaltenen 
Korrekturen handelt es sich um Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge. 

11.	 Die Genehmigung wird an folgende Nebenbe­
stimmungen gebunden: 

( ...) 

111.	 Der Antragsteller hat die Kosten des Verfah­
rens zu tragen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo­
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Baye­
rischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Post­
fachanschrift: Postfach I1 01 65, 93014 Regens­
burg, Hausanschrift: Haidplatz I, 93047 Regens­
burg, schriftlich oder zur Nieder.schrift des Ur­
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei­

staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh­

rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
 
enthalten.
 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be­

weismittel sollen angegeben, der angefochtene Be­

scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
 
werden.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes ­
zur	 Ausführung der Verwaltungsgerichtsord­
nung vom 29.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde 
das	 Widerspruchsverfahren. im Bereich des 
Bauordnungsrechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be­

scheid Widerspruch einzulegen. 
Die	 Klageerhebung in elektronischer Form 
(z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.
 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ­

gen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004
 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent­

richten.
 

Hinweise: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
mit dem heutigen Tage der Bekanntmachung die 
Zustellung als bewirkt -gilt, d. h., von diesem 
Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Mo­
nat. 
Die Zustellung der Baugenehmigung an die be- . 
teiligten Nachbarn wird hiermit durch öffentli­

che· Bekanntmachung ersetzt.
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wort­

laut sowie die genehmigten Bauvorlagen können
 
von beteiligten Nachbarn im Sinne von Art. 66
 
Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszei­

ten im Landratsamt Tirschenreuth, Johannis­

. straße 6, Amtsgebäude 11, 1. Obergeschoss,
 
Zimmer Nr. 408, eingesehen werden. .
 

Tirschenreuth, 18.02.2009 
Landratsamt Tirschenreuth 

. Lippert 
Landrat 
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